
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/25 89/15/0106
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1990

Index

23/01 Konkursordnung

23/02 Anfechtungsordnung Ausgleichsordnung

Norm

AusgleichsO §53 Abs1;

AusgleichsO §53 Abs2;

KO §156 Abs1;

KO §156 Abs2;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1990, 459;

Rechtssatz

Durch den (Zwangs-)Ausgleich wird der Ausgleichsschuldner bzw Gemeinschuldner auch gegenüber den Bürgen und

anderen Rückgriffsberechtigten nach Maßgabe der Bestimmungen des Ausgleichs befreit.
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